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gweites Kapitel.
Pie Rechtsfragen.

Der in Aarau am 15.

Die Klöfter im (Sebiete bes Kantons Aargau finb im
«Srunbfatje aufgehoben. 2. Über bie Art unb UMfe ber Ausfüh.«

rung biefes (Srunbfatjes wirb ber Kleine Rat eingelaben, fofort

Zweites Kapitel.
Die Rechtsfragen.

Der in Aarau am 1,5. Jänner !.sqi,

förmliche Verwahrung eingelegt, beschlossen
haben: i.. Die Alöster im Gebiete des Aantons Aargau sind im
Grundsätze aufgehoben. 2. Über die Art und weife der Ausführung

diefes Grundsatzes wird der Aleine Rat eingeladen, sofort
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umficbtigen Ratfd}Iag 3U pflegen, unb bie geeigneten Anträge mit
möglichster Beförberung an ben (Srofeen Rat gelangen 311 Iaffen.'"

Für ben Befcblufe traten \\5 Stimmen ein gegen 19, boch fehl«
ten in biefer Simung 3wei Dritteile ber Fatbolifcben «Sroferäte; es

geht alfo Feineswegs an, von einer „an «EinmütigFeit gren3enben"
ITiefjrljeit 3U fpred}en.2

Die lange geit, bie uns »on bem «Ereignis ber Aargauer Klö«
fteraufhebung trennt, hat gelehrt, auch barin bas Walten bes aEge«

meinen gefcbid}tlicben 2lblaufes 3U erPennen. Niemanb barf bei

jenen FeinbfeligPeiten gegen bie Klöfter nur an Neib unb Ejabfucbt
als Beweggrünbe benFen unb bie Ejanblungen ber »erantwortlicbcu
Kantonsbehörben nid}t anbers erPlären woEen. «Serecbtcrtpctfe ift
auch ba ber fcbroffe Liberalismus als wirPfam 3U »erftehen, ber, »on
ber AufFlärungs3eit ausgegangen unb am €nbe bes \8. 3af}rbun«
berts mit re»olutionären 30een burcbfetjt, währenb bes erften Drit«
tels bes 19. 3abrbunberts 3ur »oEen «Entwidlung gelangt war unb

gegenüber reltgiöfen unb weltlichen «Einrichtungen oft 3wingenbc
Kraft befafe.

Bis 3ur Umwanblung bes eibgenöffifcben Staatenbunbes in
einen Bunbesftaat war bie (Srunblage bes fcbwei3erifcben Staats«
rechtes ber am 7. Auguft 18 ii5 »on aEen Kantonen befd}worene
Bunbesuertrag, beffen I. Artiîel lautete: „Die 22 fou»eränen Kan«
tone ber Scbwei3 »ereinigen fid} burdj ben gegenwärtigen Bunb 3ur
Behauptung il}rer Freiheit, UnabbjängigPeit unb Sicherheit gegen
aEe Eingriffe frember UTäcbte unb 3ur fjanbbabung ber Ruhe unb

©rbnung im 3nnern."
Wie es fid; gehörte, fud}te biefer Dertrag aud} eine «Sren3e

3wifcben Pird;lid}er unb ftaatlicher Uìacht innerhalb ber «Eibgcnof«

fenfebaft 3U 3teben. Der apoftolifcfje Nuntius Fabricius, «Er3bifd}of
»on Berytus, .hatte, um bie Rechte ber KatholiFen 3U wahren,
unterm 7. tïïai 1814 »on ber 3ur Ausarbeitung ber BunbesaPte »er«

fammelten Œagfa^ung bie Aufnahme ber folgenben brei punFte

1 IDien, fjaus«, I7 0 f ¦ unb Staatsard]io, 2lbfd'rift, unb [ 2t u •

guftin Keller,] Die 2lufh.ebung ber 2largauifd)en Klöfter. Cine Denffd)rift
an bie l)ol)en <£ibgcnöffifd)en Stänbe. 2larau im ffiäi'3 1841. ©ebrucìt in ber

f;. H. Sauerlänber'fdjen Bud)bruclcrei in 2larau. 157 S., S. 139.
; IDie es fogar bie fonft fo mafjoolle Darftellung 21. c. Cilliers in

feiner „<Sefd)id)te ber (Eibaenoffenfdiaft 1830—1848", 2. Bis., S. 97, tut.

2g IVinkler, Österreich und die Alösteaufhebung im Aargau

umsichtigen Ratschlag zu pflegen, und die geeigneten Anträge mit
möglichster Beförderung an den Großen Rat gelangen zu lasten."'

Für den Beschluß traten 1,1,5 Stimmen ein gegen 19, doch fehlten

in dieser Sitzung zwei Dritteile der katholischen Großräte; es

geht also keineswegs an, von einer „an Einmütigkeit grenzenden"
Mehrheit zu sprechen/

Die lange Seit, die uns von dem Ereignis der Aargauer
Klösteraushebung trennt, hat gelehrt, auch darin das Malten des

allgemeinen geschichtlichen Ablaufes zu erkennen. Niemand darf bei

jenen Feindseligkeiten gegen die Klöster nur an Neid und Habsucht
als Beweggründe denken und die Handlungen der verantwortlichen
Kantonsbehörden nicht anders erklären wollen. Gerechtcrweise ist

auch da der schroffe Liberalismus als wirksam zu verstehen, der, von
der Aufklärungszeit ausgegangen und am Ende des 18. Jahrhunderts

mit revolutionären Ideen durchfetzt, während des ersten Drittels

des 19. Jahrhunderts zur vollen Entwicklung gelangt war und

gegenüber religiöfen und weltlichen Einrichtungen oft zwingende
Kraft befaß.

Bis zur Umwandlung des eidgenöffifchen Staatenbundes in
einen Bundesstaat war die Grundlage des fchweizerischen Staatsrechtes

der am 7. August 1,81,5 von allen Kantonen beschworene

Bundesvertrag, dessen I. Artikel lautete: „Die 22 souveränen Kantone

der Schweiz vereinigen sich durch den gegenwärtigen Bund zur
Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit gegen
alle Angrisse fremder Mächte und zur Handhabung der Ruhe und

Ordnung im Innern."
Mie es sich gehörte, suchte dieser Vertrag auch eine Grenze

zwischen kirchlicher und staatlicher Macht innerhalb der Eidgenossenschaft

zu ziehen. Der apostolische Nuntius Fabricius, Erzbischof
von Bervtus, hatte, um die Rechte der Katholiken zu wahren,
unterm 7. Mai Z314 von der zur Ausarbeitung der Bundesakte
versammelten Tagsatzung die Aufnahme der folgenden drei Punkte

' Wien, Haus», Hos- und Staatsarchiv, Abschrift, und sAu>
gust in Keller,^ Die Aufbebung der Aargauischen Alöster. «Line Denkschrift
an die holzen Eidgenössischen Stände. Aarau im März 1841. Gedruckt in dcr

H. R, Sauerländer'schen Buchdruckerei in Aarau. is? S., S. IZY.
- Wie es sogar die sonst so maßvolle Darstellung A. v. Ti Iiiers in

seiner „Geschichte der Eidgenossenschaft >szo—l«43", Bd., S. 97, tut.
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in bie UrFunbe »erlangt: „\. Die Religion in ben Pathjolifchen unb

gemifdjten Kantonen ift gemäbrleiftet, »oEe unb gaeliche Freiheit
bes Kultus unb beftebenber «Sebräuche 3ugefid;ert. 2. Das ?anonifd;e
Beftehen ber Klöfter unb Stifte ift gewäbrleiftet, fie finb unter ben

ScbuÇ ber Kantone gefteEt, wie fie es »or 1798 waren (que l'acte
fédéral garantisse l'existence canonique des Couvens et Chapitres,
et les rétablisse sous la protection des Cantons, comme ils étaient
avant l'an 1798). 3. AEe gegenwärtig »orbanbenen îird}lid;en (Süter
unb beren freie Derwaltung burd; biejenigen, welchen fold;e 3U«

Fommt, finb gewäb.rleiftet, unb es wirb feftgefe^t, ba% fie jebenfalls
mit Peinen gröfeern Hapten belegt werben Pönnen als jebes anbere

«Sut."'1 Die biplomattfcbe Kommiffion ber «Xagfatjung ftrid} ben erften

PunPt gan3, im 3weiten bas Wott „Panonifd}", im britten bie SteEc:

„unb beren freie Derwaltung burd} biejenigen, weld}en fold}e 3U=

Pommt", unb gab bem, was »on ben brei punPten an «lejt unb 3n«
halt übrig geblieben, eine neue «Seftalt. Nad} bem Berichte ber Korn«

miffion nal}m bie Œagfa^ung bie »erlangte Sicherung in biefer
Form als ben XII. ArtiFel in ben Bunbes»ertrag auf: „Der F°rt«
beftanb ber Klöfter unb Kapitel unb bie Sid;erl}eit ihres «Eigentums,

foweit es »on ben Kantonsregierungen abhängt, finb gewäbrleiftet,
ihr Dermögen ift gleich anberm priuatgut ben Steuern unb Ab«

gaben unterworfen."

Diefer 2lrtiFel ber BunbesurPunbe follie feftlegen, ba^ fid} ber

Bunb als folcher niemals in bie PonfefftoneEen Derrjältniffe ber

Kantone mengen bürfe unb ba^ bahnet alles KonfeffioneEe in ben

ÏDirîungsbereid} ber Kantonalregierungen faEe, mit 2lusnahme ber

fatfjolifcrjen Klöfter unb Stifte, beren ungePränPte «Erhaltung »on ber

gefamten «Eibgenoffenfchaft 3U gewährleiften war.' So war bie ITtet«

nung bes Nuntius gewefen unb berer, bie feine Dermittlung erbeten

hatten.

Aber bas aEes ftanb nur 3um «Teil wörtlich in ber enbgültigen

:' Die beutfd)e Über fegung biefer brei punîte nad) | Dr. ü k e 0 «

bor S d) e r e r ] Die fünf3ei)njäh.rige <<;et)be ber 2îeoolution gegen bie fatf;olifd;e
Sd)œei3 (1830—1845). 3n ftaats« unb fird)enred)tlid)er 8e3iel)ung bargeftellt burd)
einen Eherner. £u3ern, (Sebrüber .Käber, 1846. S. 4 f., bas fran3Öfifd)e gita

t nad) [2luguftin Keller,] Die 2lufbebung ber 2largauifd)en Klöfter,
S. 151.

4 Zìad) t Dr- %-k- Sdjerer, | Die fünfaebnjätjrtge Jeljbe, a. a. ©.

Die Rechtsfragen

in die Urkunde verlangt: „l. Die Religion in den katholischen und
gemischten Aantonen ist gemährleistet, volle und gänzliche Freiheit
des Aultus und bestehender Gebräuche zugesichert. 2. Das kanonische

Bestehen der Alöster und Stifte ist gewährleistet, sie sind unter den

Schutz der Aantone gestellt, wie sie es vor 5793 waren (que l'acte
teclêral garantisse l'existence canonique cles Louvens et Oliapitres,
et les rétablisse sous la protection cles Lsntons, comme ils étaient
avant l'an 1798). 2. Alle gegenwärtig vorhandenen kirchlichen Güter
und deren freie Verwaltung durch diejenigen, welchen solche

zukommt, sind gewährleistet, und es wird sestgesetzt, daß sie jedenfalls
mit keinen größern Lasten belegt werden können als jedes andere

Gut."' Die diplomatische Aommission der Tagsatzung strich den erste»

Punkt ganz, im zweiten das Wort „kanonisch", im dritten die Stelle:

„und deren freie Verwaltung durch diejenigen, welchen solche

zukommt", und gab dem, was von den drei Punkten an Text und
Inhalt übrig geblieben, eine neue Gestalt. Nach dem Berichte der

Aommission nahm die Tagsatzung die verlangte Sicherung in dieser

Form als den XII. Artikel in den Bundesvertrag auf: „Der
Fortbestand der Alöster und Aapitel und die Sicherheit ihres Eigentums,
foweit es von den Aantonsregierungen abhängt, find gewährleistet,

ihr vermögen ist gleich anderm privatgut den Steuern und

Abgaben unterworfen."

Diefer Artikel der Bundesurkunde sollte festlegen, daß sich der

Bund als solcher niemals in die konfessionellen Verhältnisse der

Aantone mengen dürfe und daß daher alles Aonfeffionelle in den

Wirkungsbereich der Aantonalregierungen falle, mit Ausnahme der

katholischen Alöster und Stifte, deren ungekränkte Erhaltung von der

gesamten Eidgenossenschaft zu gewährleisten war.' So war die Weinung

des Nuntius gewesen und derer, die seine Vermittlung erbeten

hatten.

Aber das alles stand nur zum Teil wörtlich in der endgültigen

" Die deutsche Übersetzung dieser drei Punkte nach s Or. Theodor

Scherer, ^ Die fünfzehnjährige Fehde der Revolution gegen die katholische
Schweiz (ISZ0—1845). In staats» und kirchenrechtlicher Beziehung dargestellt durch
einen Luzerner. kuzern, Gebrüder Räber, I84S. S. 4 f., das französische Zitat

nach s Augustin Aeller, > Die Aufhebung der Aargauischen Alöster,
S. IS,.

' Nach l Dr- Th. Scherer, j Die fünfzehnjährige Fehde, a. a. <V.
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Faffung bes XII. ArtiPels, bas meifte mufete aus bem îlejt »er«

ftanben werben woEen. Die »om Nuntius übergebene F°rmulie«
rung wäre alfo, wenn auch nicht jeber Anforberung entfprechenb,
bod} entfd}ieben glüdlicher gewefen.5 Sie hatte »or aüem, inbem fie

bas „Befteljen ber Klöfter unb Stifte" burd; ben Begriff „Panonifd;"
beftimmte, auch einer übeiwoEenben Deutung, als genüge ftets fchon

3ur Befolgung bes «Sefe^es bie «Erhaltung ber Klöfter» unb Stifts«
gebäube aüein mit einer beliebigen, »om Staate erlaubten Derwen«

bung, »orgebeugt. (Serabe bas war bie Abficht ber Stänbe Uri,
«Slams unb Bafel, als fie 1814 bas Wott „Panonifd;" beibehalten
woEten unb ihr Begehr erPlärten, „ba^ bet Fortbeftanb ber Klöfter
in bem Sinne gefiebert bleibe, ba^ Peines ohne förmliche «EinwiEi«

gung bes papftes aufgehoben nod; abgeänbert werben möge." Aufeer«
bem hatte jene Formulierung in bemfelben 3weiten PunPte nicht
blofe bie gefamte «Eibgenoffenfcbaft, fonbern, burd} gurüdrufung
eines guftanbes wie »or ber geit bes „hebetifeben «Einheitsftaates,"
aud} bie ein3elnen betreffenben Kantone für bas îanonifche Beftehen
ber Klöfter unb Stifte haftbar gemacht. So mären €ibgenoffenfd}aft
unb «Ein3el?antone »erpflid}tet worben, ben Panonifchen unb un»er«

legten Beftanb ber fd}wei3erifd}en Klöfter unb Stifte aufrechter«
halten unb ihn gegen jebe Bebrobung »on aufeen b.er, fei es burd}
einen NachbarPanton ober ein nid}tfd}wei3erifd}es Auslanb, 3U

fd}irmen. 3m brüten PunPt enblid} wäre gan3 einbeutig gefegt
worben, ba\^ für Belüftungen burd} ben Staat Pein Unterfchieb
3wifd}en Fird;lid)em unb weltlid;em (Sut angetje. Aber bie SteUe

»on ber freien Derwaltung ber Pird;lid;en «Süter „burd} biejenigen,
welchen folche 3uPommt," liefe eine gefährliche 2luslegung 3U. Denn

in ber Sd}met3 würbe feit ber „£}el»etiF" aEenthalben, namentlich
unter ber proteftantifdjen Be»ölFerung, als Red}tsgrunbfat3, wenn
aud} »on Fath.olifd}er Seite wiberlegt, herumgeboten, ba% bie Kir»
djengüter unb Klofter»ermögen eigentlich Staatsgüter feien; auch

würbe behauptet, ba^ biefer «Srunbfatj fchon in ber alten «Eibge«

noffenfd}aft gegolten habe.6 Die Auslegung, ba^ bie ftaatlid}e Der-

53ob.annes Dierauer, (Sefd)id)te ber Sd)mei3erifd]en cEibgenoffen-

fdjaft, 5. Banb, nennt bie Raffung bes XII. 2lrtifels „nid)t oollïommen flar"
(S. 384) unb „nidft eben glüdlid)" (S. 639), ofjne bie (Srünbe an3ufül)ren.

6 p. in a r t i n K i e m (Sefd)td)te ber 2?enebiftiner 2Jbtei OTuri-<5ries,
2. Banb, Stans 1891, S. 598. — 3d? bemerfe gleich hier, bafj für bas Derftänb«

zy Winkler, Österreich und die Alösteraufhebung im Aargau

Fassung des XII. Artikels, das meiste mußte aus dem Text ver.
standen werden wollen. Die vom Nuntius übergebene Formulierung

wäre also, wenn auch nicht jeder Anforderung entsprechend,
doch entschieden glücklicher gewesen/ Sie hatte vor allem, indem sie

das „Bestehen der Alöster und Stifte" durch den Begriff „kanonisch"
bestimmte, auch einer übelwollenden Deutung, als genüge stets schon

zur Befolgung des Gesetzes die Erhaltung der Alöster- und
Stiftsgebäude allein mit einer beliebigen, vom Staate erlaubten Verwendung,

vorgebeugt. Gerade das war die Absicht der Stände Uri,
Glarus und Basel, als sie 181,4 das U?ort „kanonisch" beibehalten
wollten und ihr Begehr erklärten, „daß der Fortbestand der Alöster
in dem Sinne gesichert bleibe, daß keines ohne sörmliche Einwilligung

des Papstes aufgehoben noch abgeändert werden möge." Außerdem

hatte jene Formulierung in demselben zweiten Punkte nicht
bloß die gesamte Eidgenossenschaft, sondern, durch Jurückrufung
eines Sustandes wie vor der Seit des „helvetischen Einheitsstaates,"
auch die einzelnen betreffenden Aantone sür das kanonische Bestehen
der Alöster und Stifte haftbar gemacht. So wären Eidgenossenschaft
und Einzelkantone verpflichtet worden, den kanonischen und unverletzten

Bestand der schweizerischen Alöster und Stifte aufrechtzuerhalten

und ihn gegen jede Bedrohung von außen her, fei es durch
einen Nachbarkanton oder ein nichtfchweizerisches Ausland, zu
schirmen. Im dritten Punkt endlich wäre ganz eindeutig gesetzt

worden, daß für Belastungen durch den Staat kein Unterschied
zwischen kirchlichem und weltlichem Gut angehe. Aber die Stelle
von der freien Verwaltung der kirchlichen Güter „durch diejenigen,
welchen solche zukommt," ließ eine gefährliche Auslegung zu. Denn

in der Schweiz wurde feit der „Helvetik" allenthalben, namentlich
unter der protestantischen Bevölkerung, als Rechtsgrundsatz, wenn
auch von katholischer Seite widerlegt, herumgeboten, daß die
Airchengüter und Alostervermögen eigentlich Staatsgüter seien; auch
wurde behauptet, daß dieser Grundsatz schon in der alten
Eidgenossenschaft gegolten habe/ Die Auslegung, daß die staatliche ver-

°Johannes Dierauer, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

s. Band, nennt die Fassung des XII. Artikels „nicht vollkommen klar"
(S. 284) und „nicht eben glucklich" (S. SZY), ohne die Gründe anzuführen.

°p. Martin Aiem, Geschichte der Benediktiner Abtei Muri-Gries,
Band, Stans I891, S, öy«. — Ich bemerke gleich hier, daß sür das verstand-
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waltung ber Klöfter» unb Stiftsgüter 3uminbeft nicht ausgefd}lof=
fen fei, Ijätte alfo aud} ohne jebe BösmiüigFeit gewagt werben
fönnen.

Unb nun gar bie Faffung, bie als XII. Artifel in bas fd}wei«
3erifdje (Srunbgefet? »on 18(5 aufgenommen mürbe! gunädjft be«

nahm ber IDegfaE ber Beftimmung „Panonifd}" jebe Ausficbt, burd}
wörtlichen Dorbalt mit unbe3weifelbarem «Erfolg auf ber unbebing«
ten «Erhaltung auch, ber Panonifchen Patbolifchen Korporationen an
unb für fid} 3U befteben unb fomit aud} beren «Eigentumsrechte an

ben Klöfter« unb Stiftsgütern 3U wahren. Denn bie Wotte „Klöfter
unb Kapitel" entfpracben genau ber Formulierung bes Nuntius
„couvens et chapitres* unb nur ein (KoEegiat«)Stift Ponnte unter
einem Kapitel »erftanben werben; fo erwud}s bebrohlid} ber (SebauPc

an bie blofeen Baulid}Feiten unb ihren gufammenb.ang mit ben lie«

genben «Sütern. Ulod}te aber bie Uiöglid}Feit fold} Pnifflicber Aus»

legung unbeachtet bleiben, fo gab es ber «Sefahren nod; genug. Der

ArtiFel rüdte 3war burd; bie ÎDorte „gleich anberm pri»atgut" gan3
Piar ab von ber Auffaffung bes Klöfter» unb Stifts»ermögens als

Staatsgut; aber bas ÎDort „gleich" befagte im gan3en gufammen«
hang nicht meb.r, als ba^ jenes Dermögen als Steuer» unb Abgaben»
objeFt Feine Ausnahme unter ben pri»atgütern geniefeen burfte. «Es

h.atte auch. Steuern unb Abgaben an ben Staat 3U letften; aber in
welcher Ejötje ober ob in »ertjältnismäfeig gleicher Belaftung wie
ber pri»ate Laienbefit}: barüber fchwieg nun bie Satzung »oüPom»

men. Deshalb ift nach bem reinen IDortlaut bes Artiîels XII ber

BunbesurPunbe »on 1815 nie ein Redjt 3U finben gewefen für
Klagen barüber, ba^ ber Kanton Aargau fd}on feit \8\l »on ben

Klöftern Uiuri unb U)ettingen 3iemlich miEPürliche „aufeerorbent«
lidje Beiträge" »erlangte, ba% bie Befteuerung »on Klöfter» unb

Stiftsgütern aud} in anbern Kantonen bas entfprechenbe lïïafe ber

nis ber 03efd)id)te ber 2largauer Klöfterauffjebung aufjer Dierauers unb
Kiems IDevfen jelbftcerftänblid) tcertcolle Dienfte leiften unb immer b.eran3u-
3ieb.en finb: Jriebrid) pürier, Die Befeinbung ber fatffolifd)en Ktrdje in
ber Sd)trei3 feit bem 3it)re J831, 4 Sbe., Sdjafftìaufen 1842, <5. 3- Baum«
gartner, Die Sd)rcet3 in trjrert Kämpfen unb Umgeftaltungen con 1830 bis
1850, 4 ~&i>e., gürid) 1855—66, S. ij. Bud) er, Die Klöfterauft)ebung im 2largau,
in „OTonaüofen bes fd)o>ei5erifd)en Stubentencereins", 3<>.f)rg. 55/56 (1911/12),
p. Dom ini fus Bud) er, 03efd)id)te bes Klofters llìuri, Borano 1927. IDei«

tere Sd)riften fütjre id) oon ^all 3U ^all an.
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waltung der Kloster- und Stiftsgüter zumindest nicht ausgeschloffen

sei, hätte also auch ohne jede Böswilligkeit gewagt werden
können.

Und nun gar die Lassung, die als XII. Artikel in das

schweizerische Grundgesetz von 1,81,5 aufgenommen wurde! Zunächst
benahm der Wegfall der Bestimmung „kanonisch" jede Aussicht, durch

wörtlichen Vorhalt mit unbezweifelbarem Erfolg auf dcr unbedingten

Erhaltung auch der kanonischen katholischen Korporationen an
und sür sich zu bestehen und somit auch deren Eigentumsrechte an

den Kloster- und Stistsgütern zu wahren. Denn die Worte „Klöster
und Kapitel" entsprachen genau der Formulierung des Nuntius
«eouvens et ekäpitres" und nur ein (Kollegial-)Stift konnte unter
einem Kapitel verstanden werden; so erwuchs bedrohlich der Gedanke

an die bloßen Baulichkeiten und ihren Zusammenhang mit den

liegenden Gütern. Mochte aber die Möglichkeit solch knifflicher
Auslegung unbeachtet bleiben, fo gab es der Gefahren noch genug. Der

Artikel rückte zwar durch die Worte „gleich anderm Orivatgut" ganz
klar ab von der Auffassung des Kloster- und Stistsvermögens als

Staatsgut; aber das Wort „gleich" besagte im ganzen Zusammenhang

nicht mehr, als daß jenes vermögen als Steuer- und Abgabenobjekt

keine Ausnahme unter den Orivatgütern genießen durfte. Es
hatte auch Steuern und Abgaben an den Staat zu leisten; aber in
welcher Höhe oder ob in verhältnismäßig gleicher Belastung wie
der private Laienbesitz: darüber schwieg nun die Satzung vollkommen.

Deshalb ist nach dem reinen Wortlaut des Artikels XII der

Lundesurkunde von 1315 nie ein Recht zu finden gewesen für
Klagen darüber, daß der Kanton Aargau schon seit 1,81,7 von den

Klöstern Muri und Wettingen ziemlich willkürliche „außerordentliche

Beiträge" verlangte, daß die Besteuerung von Kloster- und

Stiftsgütern auch in andern Kantonen das entsprechende Maß der

nis der Geschichte der Aargauer Alösteraufhebung außer Dierauers und
Aie m s Werken selbstverständlich wertvolle Dienste leisten und immer heranzuziehen

sind: Friedrich Hur ter, Die Lefeindung der katholischen Airche in
der Schweiz seit dem Jahre I82I. q Bde,, Schaffhausen 1842, G. I.
Baumgartner, Die Schweiz in ihren Aämpfen und Umgestaltungen von 132« bis
18S0, q Bde., Zürich 1822—es, Th. Buch er, Die Alösteraufhebung im Aargau,
in »Monatrosen des schweizerischen Studentenvereins", Jahrg. 22/26 (lgII/12),
O. Dominikus Bucher, Geschichte des Alosters Muri, Bolzano 1?27. Weitere

Schriften führe ich von Fall zu Fall an.
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Abgaben »on Laiengütern überftieg unb ba^ bie aargauifdje Der«

faffung »on I83i burd} ihren § 21 bem Kircben»ermögen Peine Aus«

nähme »on ber Steuerpflid}t gemährte unb bie (Sröfee bes „jät}r=
liehen Beitrages ber Klöfter an bie Staatsausgaben" bem «Ermeffen
bes (Srofeen Rates anheimgab. Die Beftimmung bes § io biefer
Derfaffung: „AEe Staatsbürger finb gleich, »or bem «Sefetje," ftanb
ja, wie wir bereits erPannten, Peineswegs im IDiberfprud} 3um § 21,

weil bas (Srunbgefetj ber «Eibgenoffenfchaft eben nur bie «Sleichheit
ber Klöfter» unb Kapitelsgüter mit Laiengütern in be3ug auf
Steuerpflicht überhaupt, bod} nid}ts »on ber Steuer« unb Abgaben«

höhe befagte. Die Uìeinung, ba^ bie aargauifdje Derfaffung oon

1831 3war „aEe früheren, 3U Ungunften ber Klöfter gemad}ten Der»

orbnungen" aufgenommen, bagegen ben ArtiFel XII ber Bunbesur«
Punbe nicht berüdfid}tigt habe/ war alfo irrig; jene Derfaffung
hatte »ielmeb.r bem tDortlaut bes 2lrtifels »öEig entfprod}cn.

Am gefäl}rlid}ften aber fonnte in bem XII. ArtiPel mob.1 bie
Stelle: „foweit es »on ben Kantonsregierungen abhängt," werben.
SyntaFtifd}, wegen bes iljr gegebenen places, batte fie eigentlid;
nur als nähere Beftimmung bes „«Eigentums" gelten bürfen. Da% in
biefem FaEe bie Abhäugigfeit ber Klöfter« unb Kapitelsgüter »on
ben Kantonsregierungen nid;t als »oEFommen be3eid}net werben
foüte, war mit ber «Einfd}ränFung burd} „foweit" angebeutet. ÎTÎit
jener 2lbl}ängigFeit war natürlid; nid;t bie Ausbchnung bes Be«

griffes »om öffentlichen (Sut auf bas fircrjlicrje (Sut gemeint, aber

gewife bie «EinfchränPung ber prioaten Derwaltung, bie im brüten
PunPte ber urfprünglidjen Formulierung burd; bas Wort „frei",
3ur «EbaraFteriftiF ber «Süterocrwaltung, »erunmöglidri werben
woüte, bod} nod} im felben SaÇe, wie fd}on ge3eigt, 3ugunften bes
Staates ermöglid}t würbe. So »erftanben, liefe biefe StcEe bes XIT.
ArtiPels ben (Eintritt einer wenigftens teilweifen Derwaltung burd;
ben Staat 3U, ja machte bie «Sewährleiftung ber Sicherheit bes Klo«
fter« unb Kapitelseigentums »om Dorbanbenfein einer ftaatlichen
Dermaltung abhängig. Nur wollen wir babei nid}t »ergeffen, ba%

„bie Sid}erh.eit ihres Eigentums" für bie Klöfter unb Kapitel burd}
Fein IDort einbeutig beftimmt war im Sinne eines gefieberten Be«

ftÇes ber Fanonifd}cn Korporation.

7 K i e m a. a. CD. S. 398.

Z2 Winkler, Osterreich und die Alösteraufbebung im Aargau

Abgaben von Laiengütern überstieg und daß die aargauische
Verfassung von issi, durch ihren § 2l dem Kirchenvermögen keine

Ausnahme von der Steuerpflicht gewährte und die Größe des „jährlichen

Beitrages der Klöster an die Staatsausgaben" dem Ermessen
des Großen Rates anheimgab. Die Bestimmung des § 1.0 dieser

Verfassung: „Alle Staatsbürger sind gleich vor dem Gesetze," stand

ja, wie wir bereits erkannten, keineswegs im Widerspruch zum § 2l,
weil das Grundgesetz der Eidgenossenschaft eben nur die Gleichheit
der Kloster- und Kapitelsgüter mit Laiengütern in bezug auf
Steuerpflicht überhaupt, doch nichts von der Steuer- und Abgabenhöhe

besagte. Die Meinung, daß die aargauische Verfassung von
1851. zwar „alle früheren, zu Ungunsten der Klöster gemachten

Verordnungen" ausgenommen, dagegen den Artikel XII der Bundesurkunde

nicht berücksichtigt habe,' war also irrig; jene Verfassung

hatte vielmehr dem Wortlaut des Artikels völlig entsprochen.

Am gefährlichsten aber konnte in dem XII. Artikel wohl die
Stelle: „soweit es von den Kantonsregierungen abhängt," werden.
Syntaktisch, wegen des ihr gegebenen Platzes, hätte sie eigentlich
nur als nähere Bestimmung des „Eigentums" gelten dürfen. Daß in
diesem Lalle die Abhängigkeit der Klöster- und Kapitelsgllter von
den Kantonsregierungen nicht als vollkommen bezeichnet werden
sollte, war mit der Einschränkung durch „soweit" angedeutet. Mit
jener Abhängigkeit war natürlich nicht die Ausdehnung des

Begriffes vom öffentlichen Gut auf das kirchliche Gut gemeint, aber

gewiß die Einschränkung der privaten Verwaltung, die im dritten
Punkte der ursprünglichen Formulierung durch das wort „srei",
zur Eharakteristik der Gütcrverwaltung, verunmöglicht werden
wollte, doch noch im selben Satze, wie schon gezeigt, zugunsten des
Staates ermöglicht wurde. So verstanden, ließ diese Stelle des XII.
Artikels den Eintritt einer wenigstens teilweisen Verwaltung durch
den Staat zu, ja machte die Gewährleistung der Sicherheit des Kloster-

und Kapitelseigentums vom Vorhandensein einer staatlichen
Verwaltung abhängig. Nur wollen wir dabei nicht vergessen, daß
„die Sicherheit ihres Eigentums" für die Klöster und Kapitel durch
kein wort eindeutig bestimmt war im Sinne eines gesicherten
Besitzes der kanonischen Korporation.

Aiem a. a. W. S. ZgL.



Die ïieditsfragcn 35

Dod} ift freilich aud} benPbar, ba% bie Stelle: „fomeit es »on
ben Kantonsregierungen abfängt," unb namentlid} bas „es" barin ben

„Fortbeftanb ber Klöfter unb Kapitel" unb „bie Sicherheit ihres
«Eigentums"3ufammen hatte für bie (Semäbrleiftung begreifen unb
bebingen foEen. Audj in biefem ^aüe wäre nichts anberes gemeint ge«

wefen, als ba^ bie Utad}t unb Pflicht ber Kantonsregierungen 3ur
Derbürgung ber eibgenöffifcben «Sewährleiftung nicht weiter reichen
fönne als ib.re Befugniffe unb Rechte an ben Klöftern, Stiften unb
beren (Sütern.

Die britte, aber auf (Srunb bes ©riginaltejtes ebenfo wie bie

3weite fyntaftifd} unb ftiliftifd} faum »erteibigbare 2lnnahme märe,
ba^ bie eibgenoffifdje «Sewäb.rleiftung für ben „Fortbeftanb ber

Klöfter unb Kapitel unb bie Sicherheit ihres «Eigentums" abhängig
gemacht werben woüte »on ben Kantonsregierungen. Diefer Sinn
wäre natürlich richtig ausgebrüdt worben burd} bie Umfteüung:
„finb gewäbrleiftet, foweit es »on ben Kantonsregierungen ab«

hängt."8 Dem 3weiten Punfte ber urfprünglichen Formulierung,
wo »om fantonalen Schutje mie »or 1798 bie IRebe mar, hätte ein
folcher (Sebanfe gan3 entfprod;en, menn er hier wie bort bie fan«
tonale (Semäbrleiftung nur als eine Unterftü^ung unb einen «Xeil

ber gefamteibgenöffifdjen betrachtete.9 Statthaft märe für ben «Se«

8 Diefe Umftellung fdjrieb ausbrüctlid), bod) obne Überlegungen im obigen

Sinne, ber 2luffatj „Die aargauifcben Klöfter unb ihre 2lnfläger'
in ben „Ejifiorifd)*politifd)en Blättern für bas fatboIifd;e Deutfd)lanb", niünd)en
1841, 2. Banb, S. 442.

9 So fafjte biefen ©ebanfen ber 2luf fatj „Die aargauifd)en Klöfter
unb it)rc 2tnfläger", a. a. ©. S. 441/42. Der erften Ejälfte bes XII. 2lr-
tifels in ber ^orm: „Der fortbeftanb ber Klöfter unb Kapitel unb bie Sid)erf)cU
ibres Eigentums ftnb geroäfjrleiftet, fomeit es con ben Kantonsregierungen ab'
b,ängt", gab er ben Sinn, balg biefe (Semäbrleiftung, tcobei ber (Eon auf bem

IDorte „Kantonsregierungen" lag, gelten follte, folange bie gefonbert regierten
Kantone beftänben unb überhaupt für bie Klöfter nod) in ^rage fommen fönn«

ten, alfo mit £jinblid auf ben (Einselftaat: unbebingt. Der Sdjutj feitens bes Bun«
bes babe ben religiöfen Körperfd)aften 3ugefagt roerben muffen, weil fonft feine

niad)t oorbanben gerrefen märe, um „bie con ber fouceränen Kantonalftaatsge»
malt ettra befd)Ioffene, obmob.1 ungered)te Unterbrücfung berfelben absutnenben".
Durd) biefe gufagc feien ber gefamte Bunb unb alle ein3elnen Kantone oer«

pflirijtet morben, nötigenfalls ben Sdjutj trnrflid) 3U gemälfren, umfomel)r „als
jeber Kanton fid) bem gmange ber Bunbesgemalt aud) namentlid) in ber fraglidjen
Be3ieb.ung unterworfen t)at". Durd; ben 2lrtifel XII „b.aben bte ITiitglieber bes

Jlrgooiü XLIV. 3
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Doch ist freilich auch denkbar, daß die Stelle: „soweit es von
den Kantonsregierungen abhängt," und namentlich das „es" darin den

„Fortbestand der Klöster und Kapitel" und „die Sicherheit ihres
Eigentums "zusammen hatte für die Gewährleistung begreifen und
bedingen follen. Auch in diesem Falle wäre nichts anderes gemeint
gewesen, als daß die Macht und Pflicht der Kantonsregierungen zur
verbürgung der eidgenössischen Gewährleistung nicht weiter reichen
könne als ihre Befugniffe und Rechte an den Klöstern, Stiften und
deren Gütern.

Die dritte, aber auf Grund des Briginaltextes ebenso wie die

zweite syntaktisch und stilistisch kaum verteidigbare Annahme wäre,
daß die eidgenössische Gewährleistung für den „Fortbestand der

Klöster und Kapitel und die Sicherheit ihres Eigentums" abhängig
gemacht werden wollte von den Kantonsregierungen. Dieser Sinn
wäre natürlich richtig ausgedrückt worden durch die Umstellung:
„sind gewährleistet, soweit es von den Kantonsregierungen
abhängt."' Dem zweiten Punkte der ursprünglichen Formulierung,
wo vom kantonalen Schutze wie vor 1.79g die Rede war, hätte ein
solcher Gedanke ganz entsprochen, wenn er hier wie dort die
kantonale Gewährleistung nur als eine Unterstützung und einen Teil
der gesamteidgenössischen betrachtete." Statthaft wäre für den Ge-

6 Diese Umstellung schrieb ausdrücklich, doch ohne Überlegungen im obigen

Sinne, der Aufsatz „Die aargauischen Alöster und ihre Ankläger'
in den „Historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland", München

IS4I, 2. Band, S. 442.
° So faßte diesen Gedanken der Aufsatz „Die aargauischen Alöster

und ihre Ankläger", a. a. G. S. 441/42. Der ersten Hälfte des XII.
Artikels in der Form: „Der Fortbestand der Alöster und Aapitel und die Sicherheit
ihres Eigentums stnd gewährleistet, soweit es von den Aantonsregierungen ab'
hängt", gab er den Sinn, daß diese Gewährleistung, wobei der Ton auf dein

Worte „Aantonsregierungen" lag, gelten sollte, solange die gesondert regierten
Aantone beständen und überhaupt für die Alöster noch in Frage kommen könnten,

also mit Hinblick auf den Einzelstaat: unbedingt. Der Schutz seitens des Bundes

habe den religiösen Körperschaften zugesagt werden müssen, weil sonst keine

Macht vorhanden gewesen wäre, um „die von der souveränen Aantonalstaatsge-
walt etwa beschlossene, obwohl ungerechte Unterdrückung derselben abzuwenden".
Durch diese Zusage seien der gesamte Bund und alle einzelnen Aantone
verpflichtet worden, nötigenfalls den Schutz wirklich zu gewähren, umsomehr „als
jeder Aanton sich dem Zwange der Bundesgewalt auch namentlich in der fraglichen
Beziehung unterworfen hat". Durch den Artikel XII „haben die Mitglieder des

Zlrgovw XI.IV, z
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banfen an eine Abtjängigfeit ber eibgenöffifchen (Sewährleiftung »on
ber Pantonalen bie $olq,e gewefen, ba^ bie eibgenöffifd}e «Semäbr»

leiftung bebingt würbe burd} ben Pantonalen ÎDiEen 3ur Derantwor«
tung, was legten «Enbes bod} bie logifche «Srunblage ber ftaaten«
bunblid}en Dertretung fein mufete, unb bafyer burd} bas Pontonai«

ftaatliche «Sutacbten über gwedmäfeigPeit, Nu^en unb IDert bes

Fortbeftanbes ber Klöfter unb Kapitel.
«Eine »ierte unb gewife harmlofe 2luslegung ber SteEe: „ihres

(Eigentums, fomeit es »on ben Kantonsregierungen abfängt," war
in bem Sinne möglid}, ba^ von bet «Eibgenoffenfchaft bie Sicherheit
bes fd}wet3erifd}en Klöfter« unb Kapitelseigentums nur gewähr«

leiftet werben Ponnte, wenn es innerhalb ber Kantone unb nid}t
irgenbwo im aufeerfd}met3erifd}en 2luslanbe lag. Nod; hatte bie

«Eibgenoffenfchaft in fd}mer3lid}fter «Erinnerung bie F°l9cn oer

grofeen beutfdjen SäPularifation, bes beutfchen Reid}sbeputations«
hauptfd}Iuffes »om 25. Februar J803 unb bes öfterreid}ifd}en 3n»
FamerationsebiPtes »om 4. De3ember 1803, woburd; geiftlichen «Se«

meinfchaften unb Anftalten ber Scbwei3 gleichfam mittelft eines
Feberftridjes reiche unb grofee Bedungen im Auslanbe genommen
worben waren. Diefe Auslegung machte fid} bie £jeibelberger 3uri=
ftenfaFultät 311 eigen, als 1835 ihr «Sutad}ten »om Klöfter «Einfiebein
angerufen morben war in bem «Eigentumsftreit, ber 3wifcb.cn biefem
Klöfter unb bem Kanton Aargau über bas Klöfter Fahr beftanb. Die
FaPultät erläuterte: „Der F°rtbeftanb ber Klöfter unb Kapitel, unb
bie Sid}erhett itjres Eigentums, foweit es »on ben Kantonsregie«
rungen abtjängt (b. i. infofern nicht bie «Süter ber Klöfter unb Ka=

pitel aufeerhalb ber Scbwet3 liegen) finb gewäbrleiftet," unb las,
als ob gefcbneben ftünbe: „ih.res «Eigentums, fomeit es in ber

Sd}wei3 liegt." IDenn biefe Auslegung gelten burfte, bann war bie

FaPultät gan3 im Red}t mit ihrem «Sutad}ten, ba^ Feinem Kanton
erlaubt fei, bie in feinem «Sebiete gelegenen Klöfter unb Kapitel
ein3U3iehen, 3U fäPularifieren ober auch nur unter ftaatliche Dermal«

tung 3u nehmen. 3nc,e.m &er XII. ArtiPel bes Bunbes»ertrages bas

Fortbeftetjen ber Klöfter unb Stifte überhaupt gewäbrleiftet, b.tefe es,

Sd)roei3erbunbes auf jebe 2Jufl)ebung ber Klöfter burd) ïtegierungsbefdjlufj Der«

3id)t geleiftet" unb „anerfannt, bafj eine 2lufbebung berfelben aus abminiftraticen
2iüctfid)ten gar nid)t ftattfinben folle, unb ift alfo jebe î?ed)tfertigung fold)en 2îc«

gierungsbefdjluffes fd)Ied)tbin ausgefd)Ioffen."

Winkler, Österreich und die Rlösteraufhebung im Aargau

danken an eine Abhängigkeit der eidgenössischen Gewährleistung von
der kantonalen die Folge gewesen, daß die eidgenössische Gewähr»
leistung bedingt wurde durch den kantonalen Willen zur Verantwortung,

was letzten Endes doch die logische Grundlage der
staatenbundlichen Vertretung sein mußte, und daher durch das kantonalstaatliche

Gutachten über Zweckmäßigkeit, Nutzen und Wert des

Fortbestandes der Klöster und Kapitel.
Eine vierte und gewiß harmlose Auslegung der Stelle: „ihres

Eigentums, soweit es von den Aantonsregierungen abhängt," war
in dem Sinne möglich, daß von der Eidgenossenschast die Sicherheit
des schweizerischen Kloster- und Kapitelseigentums nur gewährleistet

werden konnte, wenn es innerhalb der Kantone und nicht
irgendwo im außerschweizerischen Auslande lag. Noch hatte die

Eidgenossenschaft in schmerzlichster Erinnerung die Folgen der

großen deutschen Säkularisation, des deutschen Reichsdeputations-
hauptschlusfes vom 25. Februar Z805 und des österreichischen In-
kamerationsediktes vom 4. Dezember l805, wodurch geistlichen
Gemeinschaften und Anstalten der Schweiz gleichsam mittelst eines
Federstriches reiche und große Besitzungen im Auslande genommen
worden waren. Diese Auslegung machte sich die Heidelberger Iuri-
stenfakultät zu eigen, als 1355 ihr Gutachten vom Kloster Einsiedeln
angerufen worden war in dem Eigentumsstreit, der zwischen diesem

Kloster und dem Kanton Aargau über das Kloster Fahr bestand. Die
Fakultät erläuterte: „Der Fortbestand der Klöster und Kapitel, und
die Sicherheit ihres Eigentums, soweit es von den Kantonsregie-
rungen abhängt (d. i. insofern nicht die Güter der Klöster und
Kapitel außerhalb der Schweiz liegen) sind gewährleistet," und las,
als ob geschrieben stünde: „ihres Eigentums, soweit es in der

Schweiz liegt." Wenn diese Auslegung gelten durste, dann war die

Fakultät ganz im Recht mit ihrem Gutachten, daß keinem Kanton
erlaubt sei, die in seinem Gebiete gelegenen Klöster und Kapitel
einzuziehen, zu säkularisieren oder auch nur unter staatliche Verwaltung

zu nehmen. Indem der XII. Artikel des Bundesvertrages das

Fortbestehen der Klöster und Stifte überhaupt gewährleistet, hieß es,

Schweizerbundes auf jede Aufhebung der Alöster durch Regierungsbeschluß Verzicht

geleistet" und „anerkannt, daß eine Aufhebung derselben aus administrativen
Rücksichten gar nicht stattfinden solle, und ist also jede Rechtfertigung solchen Rc-
gierungsbeschlusses schlechthin ausgeschlossen."



Die 2ted)tsfragen 35

„nimmt er fie 3ugleid} gegen bie Folgerungen in Sdjut}, meldje aus

ber «Eigenfchaft, bie fie als îircbliche Korperfdjaften l}aben, 3um
Nachteile ihrer Rechte ge3ogen merben Pönnen."10

Dieburch.benBunbes»ertrag »onjsis üoEbracbtegefeijgeberifcbe
Leiftung übergab ber fd}mei3erifcben «Eibgenoffenfchaft im XII. Ar«
tiîel ein fcbwteriges «SefcbenP. 3eglicbe 3nterpretation, »on ber

rabiPalften bis 3ur Ponfer»ati»ften, würbe ermöglicht, mie frier ge=

3eigt, unb 3war bauptfäcblicb burd; bas Sd}weigen bes Artiîels über

wichtigfte Beftimmungen. «Es unterliegt auch Paum einem gmeifel,
ba^ biefe DielbeutigPeit mehr ber rabiPalen als ber Fonfer»ati»en
Auffaffung 3ugute Pam. Aber in unferer fyiftorifcben Unterfud}ung
haben mir bas weber 3U begrüfeen nod} 3U bePlagen. Nod} »iel weni«

ger Pönnen wir ben IDunfcb £}egen, burd} unfere biftorifcbe Kriti?
eine Rechtfertigung im nachhinein ben gefcbebenen Œaten unb Unter«

laffungen 3U »erfchaffen. Der Kampf, ben in ber erften fjälfte bes

19. 3abrbunberts etliche Scbmet3er Kantone gegen bie Klöfter führ«
ten, ift fd}on längft ein «Segenftanb ruhiger Beurteilung gemorben unb
niemanb wirb fo leicht leugnen, bälg bamals, »oran im Aargau, bie

parteileibenfcbaft unb Wat\l un»erl;ältnismäfeig ftarPer lïïittel ben

Staat um ein bebeutenbes Kulturgut gebracht haben. Doch bem Ejifto«
riPer barf es nicht bie Frage fein, mie in feiner geit bie Dergangen«
fjeit beurteilt werbe, fonbern wie unb mit melcber Begrünbung bie

Dergangent}eit tjanbelte.
Die Faffung bes XII. ArtiPels lag mit aEen ihren Ulängeln feit

10 gufdjrift ber aargauifcben Klöfter an bie tfolje eibge«
nöffifdje Cagfatjung. ÎTÏar3 1841, Beilage. Drucf. — Durd) Befdjlufj
com 7. lioo. 1835 l)atte ber (Srotje 2?at bes 2largaus bas Zìonnenflofter ^afjr com

j. Îïïar3 1856 an unter Staatsoermaltung geftellt mie alle übrigen aargauifcben Klöfter.

Das Klöfter (Einfiebein proteftierte gegen biefe Iliafjregel megen ber befonberen

Dermögensred)te, bie es an biefem Klöfter befaf;. 2lud) bie § ü r i d) e r 3urif^n"
fafultät gab in biefem pro3eJ5 if)r (5utad)ten ab. Sie ftütjte jtdj barin aber nid)t
auf eine befonbere 2luslegung bes 2lrtifels XII, fonbern auf K I ü b e r s IDerf
„(Öffentliches 2?ed)t bes beutfd)en Bunbes unb ber Bunbesftaaten", morin für bie

Kird)e bas ï?ed)t 3um Dermögensbefiij unb 3ur Selbftcerrrjaltung beanfprud)t unb
betont mar, bajj ber Staat 3ur Derletjung bes €igentumsredites hierbei „in ber

Segel" nid)t befugt fei. Die fafultät erfannte bem Klöfter (Einfiebein bas Vex-

mögens- unb Dermaltungsred)t am Klöfter ^af)r 3U. Siel)e ,,2Jed)tsgutad)«
t e n in ber Streitfad)e bes (Sottesbaufes (Einfiebein im Kanton Sd)roY3 gegen bie

Regierung bes Stanbes 2largau, 2?ed)te auf bas Klöfter ^abr betreffenb. gürid)
gebrucît bei 3. 3. Ulttd) i83S." 44 Seiten, 8°.

Die Rechtsfragen S3

„nimmt er sie zugleich gegen die Folgerungen in Schutz, welche aus

der Eigenschaft, die sie als kirchliche Körperschaften haben, zum

Nachteile ihrer Rechte gezogen werden können/""
Die durch den Bundesvertrag voni,8l,5 vollbrachte gesetzgeberische

Leistung übergab der schweizerischen Eidgenossenschaft im XII.
Artikel ein schwieriges Geschenk. Jegliche Interpretation, von der

radikalsten bis zur konservativsten, wurde ermöglicht, wie hier
gezeigt, und zwar hauptsächlich durch das Schweigen des Artikels über

wichtigste Bestimmungen. Es unterliegt auch kaum einem Zweifel,
daß diefe Vieldeutigkeit mehr der radikalen als der konservativen
Auffassung zugute kam. Aber in unserer historischen Untersuchung
haben wir das weder zu begrüßen noch zu beklagen. Noch viel weniger

können wir den Wunsch hegen, durch unsere historische Kritik
eine Rechtfertigung im nachhinein den geschehenen Taten und
Unterlassungen zu verschaffen. Der Kampf, den in der ersten Hälfte des

1,9- Jahrhunderts etliche Schweizer Kantone gegen die Klöster führten,

ist fchon längst ein Gegenstand ruhiger Beurteilung geworden und
niemand wird so leicht leugnen, daß damals, voran im Aargau, die

Parteileidenschaft und Wahl unverhältnismäßig starker Mittel den

Staat um ein bedeutendes Kulturgut gebracht haben. Doch dem Historiker

darf es nicht die Frage fein, wie in feiner Zeit die Vergangenheit

beurteilt werde, sondern wie und mit welcher Begründung die

Vergangenheit handelte.
Die Fassung des XII. Artikels lag mit allen ihren Mängeln seit

!" Zuschrift der aargauischen Klöster an die hohe
eidgenössische Tagsatzung. März l«4l, Beilage. Druck. — Durch Beschluß

vom 7. Nov. 1,825 hatte der Große Rat des Aargaus das Nonnenkloster Fahr vom

1. März 182S an unter Staatsverwaltung gestellt wie alle übrigen aargauischen Alöster.

Das Alöster Einsiedeln protestierte gegen diese Maßregel wegen der desonderen

Vermögensrechte, die es an diesem Alöster besaß. Auch die Züricher Juristen»
fakultöt gab in diesem Prozeß ihr Gutachten ab. Sie stützte sich darin aber nicht

auf eine besondere Auslegung des Artikels XII, sondern auf Alübers Werk

„Öffentliches Recht des deutschen Bundes und der Bundesstaaten", worin für die

Airche das Recht zum Vermögensbesitz und zur Selbstverwaltung beansprucht und
betont mar, daß der Staat zur Verletzung des Eigentumsrechtes hierbei „in der

Regel" nicht befugt sei. Die Fakultät erkannte dem Alöster Einsiedeln das ver»

mögens» und verwaltungsrecht am Alöster Fahr zu. Siehe „Rechtsgutachten
in der Streitsache des Gotteshauses Einsiedeln im Aanton Schroyz gegen die

Regierung des Standes Aargau, Rechte auf das Alöster Fahr betreffend. Zürich
gedruckt bei I. I. Ulrich ,828." 44 Seiten, 3°.



36 ÏDinfler, (Öfterreid) unb bie Klöfterauftjebung im 2largau

1815 offen ba. Zìamentlicb in politifdjen unb PultureEen Dingen ent«

fcbeiben jebod} Buchftabe unb IDort eines «Sefe^es auch bann, roenn

fie ber «EinbeutigPcit entbehren; benn fie erlauben bie IDabl. Aber
bie U)a«hl einer «Sefe^esauslegung wirb ba faft ausfcbliefelicb burcb

gefcbicbtlid} geworbene (SrunbfäCe »eranlafet unb ruft notmenbig
eine parteimäfeige «Segnerfcbaft her»or, bie, rein menfcblicb, mit
perfönlichen, bocb feiten »öEig bemeisbaren Anmürfen nicht fpart.
3ebenfaüs liegt bann bie eigentliche Scbulb nicht in ber IDabl einer
beftimmten «Sefetjesauslegung, fonbern in ber Faffung bes «Sefetjes,
nicht im «Sebraucb einer «Sefctjesftelle 3um Umftur3 einer geheiligten
«Einrichtung, fonbern in ber IHöglicbPeit eines folcben «Sebraucbes.

Die geit berartiger «Ereigniffe aüerbings ift, wie fchon bemerPt, eine

Frage ber gefcbicbtlicben (Entwidlung unb Peine Angelegenheit ge«

fet3geberifd}er Dorausficbt.

Darum ift es für bie Darfteüung bes Derbältniffes (öfterreid}*
3um Kanton 2largau unb ber gan3en «Eibgenoffenfchaft wegen jener
Klöfteraufhebung »on böcbfter IDicbtigPeit 3U wiffen, ob ber aar«

gauifcbe «Sroferatsbefcblufe »om 13. 3änner J841 als bie Derletjung
eines »oEPommen einbeutigen ArtiFels bes Bunbes»ertrages, fomit
als Bunbesbrucb gelten mufete. Denn menn bies ber Fall war, lag
eine ber ftärPften IDaffen ber öfterreid;ifd;en «Srofemad}t gegenüber
ber Sd}mei3 in ber Behauptung, ba^ bet Staatenbund beffen Neu«

tralität unb territoriale LlnDcrletjlicbPeit \8\5 für immer »ölPer«

rechtlich gemährleiftet worben, fieb fclbft aufgelöft unb baburch jeber
<Sarantiemad}t bas Red}t gegeben habe, ihre Anfprücbe innerhalb
irgenb eines Kantons fou»erän 3U »ertreten. Auf «Srunb unferer
Unterfud;ung bes XII. ArtiPels bes fd}wei3erifd}en Bunbes»ertrages
»on 1815 bürfen wir in biefem Belange bte folgenben «Erîenntniffe

feftfteüen:

\. Die bunbesgcfetjlid}e «Sewährleiftung bes F°rtbeftanbes ber

Klöfter unb Kapitel unb ber Sicherheit ib.res «Eigentums mar be«

bingt unb in ber Bebingung mehrfach unb entgegengefetjt beutbar.

Dafe bie grammatifche 3nterprctation »erfagte, ift offenbar. Auch bie

hiftorifebe unb logifcbe 3nterpretation blieb, wie wir faben, aüemal

un3ureid;enb; ja angefiebts ber im Dergleid; mit ber urfprünglicben
Formulierung unbe3weifelbar 3U fnappen bunbesgefe^lichen Fafs
fung unb ber «Iatfad}e, ba% biefe Faffung nad} einer Derwabrung

Z6 lvinklcr, Österreich und die Alösteraufchebung im Aargau

1815 offen da. Namentlich in politischen und kulturellen Dingen
entscheiden jedoch Buchstabe und Wort eines Gesetzes auch dann, wenn
sie der Eindeutigkeit entbehren; denn sie erlauben die Wahl. Aber
die Wahl einer Gesetzesauslegung wird da fast ausschließlich durch

geschichtlich gewordene Grundsätze veranlaßt und ruft notwendig
eine parteimäßige Gegnerschaft hervor, die, rein menschlich, mit
persönlichen, doch selten völlig beweisbaren Anwürfen nicht fpart.
Jedenfalls liegt dann die eigentliche Schuld nicht in der Wahl einer
bestimmten Gesetzesauslegung, sondern in der Fassung des Gesetzes,

nicht im Gebrauch einer Gefetzesstelle zum Umsturz einer geheiligten
Einrichtung, fondern in der Möglichkeit eines solchen Gebrauches.
Die Zeit derartiger Ereignisse allerdings ist, wie schon bemerkt, eine

Frage der geschichtlichen Entwicklung und keine Angelegenheit
gesetzgeberischer vorausficht.

Darum ist es für die Darstellung des Verhältnisses Österreichs

zum Ranton Aargau und der ganzen Eidgenossenschaft wegen jener
Rlösteraufhebung von höchster Wichtigkeit zu wifsen, ob der
aargauische Großratsbeschluß vom zz. Jänner 1,341. als die Verletzung
eines vollkommen eindeutigen Artikels des Bundesvertrages, somit
als Bundesbruch gelten mußte. Denn wenn dies der Fall war, lag
eine der stärksten Waffen der österreichifchen Großmacht gegenüber
der Schweiz in der Behauptung, daß der Staatenbund, dessen

Neutralität und territoriale Unverletzlichkeit 181 s für immer
völkerrechtlich gewährleistet worden, sich selbst ausgelöst und dadurch jeder

Garantiemacht das Recht gegeben habe, ihre Ansprüche innerhalb
irgend eines Rantons souverän zu vertreten. Aus Grund unserer

Untersuchung des XII. Artikels des schweizerischen Bundesvertrages
von 1815 dürfen wir in diesem Belange die folgenden Erkenntnisse

feststellen:

1. Die bundesgefetzliche Gewährleistung des Fortbestandes der

Rlöster und Rapite! und der Sicherheit ihres Eigentums war
bedingt und in der Bedingung mehrsach und entgegengesetzt deutbar.

Daß die grammatische Interpretation versagte, ist offenbar. Auch die

historische und logische Interpretation blieb, wie wir sahen, allemal

unzureichend; ja angesichts der im vergleich mit der ursprünglichen
Formulierung unbezweifelbar zu knappen bundesgesetzlichen
Fassung und der Tatfache, daß diese Fassung nach einer Verwahrung
























































































































































